
Förderverein der Grundschule Stößen 
Satzung 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen Förderverein der Grundschule Stößen. Er soll in das 

Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den 

Rechtsformzusatz „e.V.“ im Namen. 

 

(2) Sitz des Vereins ist Stößen.  

 

(3) Das Geschä)sjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck  

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung an der 

Grundschule Stößen.  

 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch ideelle und materielle 

Unterstützung der Grundschule (§ 58 Nr. 1 AO), Beschaffung von Auszeichnungen und 

Preisen für schulische We;bewerbe, Unterstützung bei der Herausgabe einer Zeitung 

an der Schule (z.B.: Schülerzeitung, Elternbla;), Außendarstellung der Schule, 

Durchführung und Mitgestaltung von Schulveranstaltungen, Unterstützung und 

Mitgestaltung von Arbeitsgemeinscha)en, Unterstützung von Klassen und 

Gruppenfahrten etc., insbesondere durch Einwerbung und Bereitstellung von 

finanziellen Mi;eln und akAver Mitarbeit. Dies beinhaltet auch die finanzielle 

Bezuschussung von Schulgeldzahlungen auf Anfrage. 

  

(3) Es wird ein einvernehmliches Handeln mit der Grundschule verfolgt.  

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmi;elbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschni;s „SteuerbegünsAgte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

 

(2) Der Verein ist selbstlos täAg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha)liche 

Zwecke. Mi;el des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden.  

 

(3) Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mi;eln des Vereins.  

 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsAgt werden.  

 

(5) Die Vereinsämter sind Ehrenämter.  

 

 



§ 4 Mitgliedscha� 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede jurisAsche Person des 

privaten und öffentlichen Rechts werden.  

 

(2) Die Mitgliedscha) ist schri)lich zu beantragen. Über den Antrag entscheidet der 

Vorstand.  

 

(3) Mit dem Antrag auf Mitgliedscha) erkennen die Mitglieder den Inhalt der Satzung 

und der sonsAgen Vereinsordnungen an. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele 

und Interessen des Vereins zu unterstützen sowie die Beschlüsse und Anordnungen 

der Vereinsorgane zu befolgen.  

 

Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Vorstand eine ladungsfähige postalische 

Anschri) sowie eine E-Mail-Adresse mitzuteilen und den Vorstand über jede 

Änderung ihres Namens und/oder ihrer Adressdaten unverzüglich zu informieren.  

 

(4) Die Mitgliedscha) endet 

- mit dem Tod des Mitglieds, bei jurisAschen Personen mit ihrer Auflösung, 

- durch Austri;, 

- durch Ausschluss aus dem Verein.  

 

(5) Der Austri; kann jederzeit durch eine schri)liche Austri;serklärung, zum Ende eines 

Monats wirksam werden.  

 

(6) Der Ausschluss kann aus wichAgem Grund durch Beschluss des Vorstandes 

oder der Mitgliederversammlung erfolgen, insbesondere wenn das Mitglied 

- gegen die Satzung grob verstößt, 

- durch sein Verhalten das Ansehen des Vereins schädigt, 

- den Interessen des Vereins zuwiderhandelt oder 

- seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. 

 

(7) Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder schri)lich von 

dem Vorstand zu hören. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schri)lich 

zu begründen und dem Mitglied zuzustellen. Das Mitglied kann innerhalb einer 

Frist von einem Monat ab Zugang schri)lich Berufung beim Vorstand einlegen. 

Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. Wird die Berufung 

nicht fristgerecht eingelegt, unterwir) sich das Mitglied dem 

Ausschließungsbeschluss. 

 

(8) Gezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht zurückbezahlt. 

 

 

 

 



§ 5 Mitgliedsbeitrag 

(1) Mitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag. Höhe und Fälligkeit des Beitrags wird von 

dem Vorstand in einer Gebührenverordnung festgelegt. In einer solchen können 

Regelungen zu Stundung und Erlass der Beiträge getroffen werden. 

 

§ 6 Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

 

§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 

- dem Vorsitzenden 

- dem stellvertretenden Vorsitzenden 

- dem Kassenführer 

- dem Schri)führer 

- Beisitzern. 

 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden und 

den stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Jeder von ihnen ist befugt, den 

Verein allein zu vertreten. 

 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei 

Jahren gewählt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Er bleibt so lange im Amt,  

bis eine Neu- bzw. Wiederwahl erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstands  

während der Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein Ersatzmitglied für  

den Rest der Amtsperiode wählen. 

 

(4) Der Vorsitzende lädt zur Vorstandssitzung unter Angabe der Tagesordnung mit 

einer Frist von mindestens einer Woche ein. Der Vorstand ist beschlussfähig, 

wenn mindestens die Häl)e der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der 

Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Alle 

Vorstandsmitglieder haben SAmmrecht. Bei SAmmengleichheit entscheidet der 

Vorsitzende. 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere 

- Entgegennahme des Jahresberichts 

- Entgegennahme des Kassenberichts 

- Entlastung des Vorstands 

- Wahl des Vorstands 

- Festsetzung des Mitgliedsbeitrags 

- Beschlussfassung über Satzungsänderungen, Änderung des 

  Vereinszweckes und Vereinsauflösung 

- Beschlussfassung über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen 

  Ausschluss durch den Vorstand. 



 

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens einmal jährlich 

unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen schri)lich, per E-Mail oder 

postalisch, einberufen. 

 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt außerdem, wenn das 

Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens zehn Prozent der 

Mitglieder die Einberufung schri)lich und unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe beantragen. 

 

(4) Mit der Einladung ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 

 

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit 

der erschienenen Mitglieder außer Beschlüsse über Satzungsänderung, 

Änderung des Vereinszweckes und Vereinsauflösung, für die die Mehrheit von 

drei Vierteln der erschienenen Mitglieder erforderlich ist. 

 

(6) Die Mitgliederversammlung wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden 

oder bei deren oder dessen Verhinderung von einem ihrer oder seiner 

Stellvertreterinnen oder Stellvertreter geleitet. 

 

(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

aufzunehmen, das vom Schri)führer erstellt und vom Versammlungsleiter 

unterschrieben wird. 

 

§ 9 Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens 

(1) Über die Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung. 

 

(2) Bei Auflösung oder AuNebung der Körperscha) oder bei Wegfall des steuerbegünsAgter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Verbandsgemeinde Wethautal, die es 

unmi;elbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung an 

der Grundschule Stößen zu verwenden hat.  

 

Stößen, den 24.04.2025 

 

 


